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Tagesordnungspunkt 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung: Aussetzung der 
Sondernutzungsgebühren für 2022 

Beschlussvorschlag: 
 
Die dieser Vorlage als Anlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung wird gemäß § 60 
Absatz 1 GO NRW genehmigt. Auf eine Vorberatung der Genehmigung im zuständigen 
Fachausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung wird verzichtet. 
 
 
 



   

 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Gemäß § 1 Absatz 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach (ZuO) sind alle 
Angelegenheiten, über die der Rat Beschluss fassen soll, vorher von den Ausschüssen des 
Rates zu beraten, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. 
 
Gemäß § 4 ZuO beraten die Ausschüsse ortsrechtlichen Regelungen, die im 
Zusammenhang mit ihren Aufgaben stehen. Die Sondernutzungssatzung steht im 
Zusammenhang mit den Aufgaben des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit 
und Ordnung.  
 
Gemäß § 7 Abs. 1 ZuO berät der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 
über Vorlagen sowie ortsrechtliche Regelungen mit finanziellen Auswirkungen bzw. mit 
Auswirkungen auf städtische Beteiligungen, über die der Rat entscheidet, soweit diese 
Aufgaben nicht einem Fachausschuss in seiner Funktion als Werksausschuss für eine 
städtische Einrichtung übertragen sind. 
 
Demnach wäre die Vorlage an die Sitzungen der Ausschüsse für Infrastruktur und Umwelt, 
Sicherheit und Ordnung und für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vor einer 
abschließenden Entscheidung im Rat zu beraten. Die Sitzung des zuständigen 
Fachausschusses fand am 18.01.2022 statt, womit eine Einbringung zur Vorberatung dieser 
Vorlage in diesen Fachausschuss nicht mehr möglich ist. Daher empfiehlt es sich die 
Vorlage im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vor einer 
abschließenden Entscheidung im Rat zu beraten.  
 
 
 


